
 

 

     

              
               

  

 

 

            
              

           
         

     

             
             

         
             

 

Hinweise zur Einreichung eines Abrufes 

Sobald Ihr Vorhaben bewilligt wurde und der Vorhabensbeginn in Kraft getreten ist können Sie 
über das Portal die Aufgabe „Abruf erfassen“ starten. Diese finden Sie in Ihrem Dashbord unter 
Funktionen. 

Nachdem Sie die Aufgabe „Abruf erfassen“ gestartet haben, wird Ihnen die Abrufmaske 
geöffnet. Unter 1 Hinweise wird Ihnen die Abruffrist für Ihr Vorhaben angezeigt. Im Normalfall 
endet diese 4 Wochen nach Vorhabensende. Sollten Sie eine Verlängerung des 
Vorhabenszeitraums benötigen, stellen Sie rechtzeitig (vor Ablauf des Vorhabenszeitraumes) 
einen begründeten, formlosen Antrag. 

Des Weiteren finden Sie hier die Informationen zur Publizität, welche Ihnen bereits mit 
Bewilligung übermittelt wurden. Mit dem ersten Abruf ist der Nachweis der Publizität zu 

erbringen (zu Ihren Auflagen gem. Zuwendungsbescheid siehe Zuwendungsbescheid 
Pkt. 11). Dazu nutzen Sie bitte die Möglichkeit zum Upload unter 5. Dokumente. 
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Mit betätigen des Buttons Speichern / Weiter können Sie jederzeit die Bearbeitung 
unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Sie finden die begonnene Aufgabe 
dann in Ihrem Dashbord unter „Zu bearbeiten“. 

Weiterhin kommen Sie über den Button Speichern / Weiter zum nächsten Punkt der 
Bearbeitungsschiene. 

2 – Positionsübersicht 

Über den Button „Neuer Eintrag“ können Abrufpositionen erfasst werden. Es öffnet sich ein 
separates Fenster 
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Mit dem Button „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Punkt der Bearbeitungsschiene. 

Erfassen Sie die Daten Ihrer Abrufposition gem. der einzureichenden Rechnung. 

Achten Sie unter Punkt „Ausgaben“ auf die korrekte Eingabe des Rechnungsbetrages bzw. 
der erklärten Ausgaben. Eine Bruttoförderung kann nur erfolgen, wenn diese bewilligt wurde. 
Skonto und Rabatte müssen zwingend abgezogen werden, selbst wenn diese nicht in 
Anspruch genommen wurden. 

Der Betrag einer mit dem Auszahlungsantrag eingereichten Rechnung muss mindestens 

50,00 EUR (ohne MwSt.) betragen. 

Unter Bemerkungen können Sie Sachverhalte, welche die Position betreffen eintragen. 
Z. B. Entgegen der Planung im Antrag konnte nur aus Platzgründen nur 1 anstatt 2 
Warenautomaten angeschafft werden. 
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Unter Punkt „Belege“ können alle Belege, welche die erfasste Position betreffen hochgeladen 
werden. Wählen Sie dazu „Belegart hinzufügen“. Über das Auswahlfeld kann die Art des 
Beleges gewählt werden. 
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Erfasst werden müssen zwingend: 

- Rechnung 

- Zahlnachweis 

z. B. Kontoauszug inkl. Wertstellungsdatum, Kontoinhaber und Zahlbetrag 
o Umsatzdetails welche lediglich das Buchungsdatum ausweisen sind nicht 

auskömmlich 
o Bei EC Kartenzahlung, Paypal o.ä. wird die tatsächliche Abbuchung vom 

hinterlegten Konto benötigt, ein Kassenbon (außer bei Barzahlung) o.ä. ist nicht 
auskömmlich 

- Bestellnachweis 

Bestellbestätigung, Telefonnotiz zur Auftragserteilung, gegengezeichnetes Angebot 
inkl. Datum o.ä. 

o Lieferscheine, Ausführungsdatum o.ä. ist nicht auskömmlich 

Sind alle erforderlichen Felder und Dokumentenanforderungen korrekt gefüllt, können Sie mit 

dem letzten Reiter der Bearbeitungsschiene die Belegposition in Ihre Übersicht übernehmen. 

Dieser erscheint dann in Ihrer Positionsübersicht. 
Hinweis: Es können maximal 50 Belegpositionen erfasst werden. 
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Haben Sie die Erfassung der Belegpositionen abgeschlossen, gelangen Sie über Speichern / 

Weiter zu 3. Abrufdaten. 

Bankverbindung: Erfassen Sie hier Ihre Bankverbindung 

(Kontoinhaber muss der Zuwendungsempfänger sein) 

Letzter Abruf: ankreuzen, wenn kein weiterer Abruf geplant ist. 

Mittelrückgabe: ankreuzen, wenn es sich um den letzten Abruf handelt und Mittel 

verbleiben. 

Publizitätsabfrage, Social Media, Publizitätsabfrage Hinweise: ankreuzen gem. Auflagen 

im Zuwendungsbescheid und Erfüllung 

4. Sachbezogene Angaben 

Da die Kostenplausibilität zum Antrag geprüft wird und die Vergleichsangebote im Zuge 

dieser vorleget wurden, sind zum Abruf keine weiteren Unterlagen einzureichen. 

Die eingeholten Angebote sind bei Ihnen aufzubewahren. 
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unter 5. Dokumente haben Sie die Möglichkeit, weitere Dokumente hochzuladen. 

Erklärung Auftragsvergabe: 

Sollten sich Ausgaben grundlegend gegenüber der Bewilligung geändert haben, kann es sein, 
es ist eine Erklärung zur Auftragsvergabe notwendig. Betreffende Dokumente, Angebote usw. 
können hier hochgeladen werden. 

Rechtsbehelfsverzicht: 

Sollte zwischen dem Datum des Zuwendungsbescheides und dem ersten Abruf weniger als 
4 Wochen liegen, ist der Rechtsbehelfsverzicht unterschrieben einzureichen. 

Nachweise Publizitätspflicht: 

Hier können Sie Fotos, Screenshot o.ä. gem. Auflage im Zuwendungsbescheid Pkt. 11 
hochladen. 

Weitere Dokumente: 

Hier können Sie weitere Dokumente wie bspw. Anschreiben hochladen 
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Der Aufbewahrungsort der Belege und Vergabedokumente 

muss gefüllt und eindeutig zuordenbar sein (vollständige Adresse). 

6 Abschluss / 7. Erklärung 

Die Erklärungen sind abzusegnen und einzuhalten 

8. Prüfung 

Über das Notizfeld haben Sie nochmals die Möglichkeit uns Mitteilungen den Abruf 
betreffend mitzuteilen. 

In der Formularvorschau können Sie die Zusammenfassung Ihres Abrufes einsehen und 
gegenprüfen, bevor sie die Aufgabe „Abruf stellen“ offiziell abschließen und somit die 

Übermittlung an die Thüringer Aufbaubank veranlassen. 

Sollten noch Fehler in der Bearbeitung vorliegen, werden Sie hier darauf hingewiesen und an 
die entsprechende Stelle weitergeleitet. 
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Nach erfolgreichem Abschluss, erhalten Sie die Eingangsbestätigung. 

Mit Übermittlung an die Thüringer Aufbaubank, steht Ihr Abruf den dortigen Sachbearbeitern 

zeitnah zur Verfügung. 

Bei Rückfragen bzw. Nachforderungen zu Ihrem Abruf erhalten Sie eine E-Mail durch Ihren 

Sachbearbeiter. 
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